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I. Prüfungsauftrag

Der Gemeinderat der Stadt Ravensburg hat uns am 23.10.2017 für die 

Stadtwerke Ravensburg,
Ravensburg

(im Folgenden auch "Stadtwerke" oder "Eigenbetrieb" genannt)

mit der Prü fung des vor lie gen den Jah res abschlusses und Lage berichts zum 31. De zem ber 2017 in entspre-
chender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB unter Ein bezie hung der Buch füh rung für das Ge schäfts jahr
2017 beauftragt. Den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses erteilte uns der Werkleit er mit Schreiben
vom 30.11.2017. 

Nach § 7 der EigBVO Baden-Württemberg finden für den Jahresabschluss des Eigenbetriebs die allge mei nen
Vor schrif ten, die Ansatzvor schrif ten, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlust rech nung,
die Bewer tungsvor schriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss großer Kapital ge-
sell schaften im Dritten Buch des Handels gesetzbuchs sinngemäß Anwendung. 

Nach § 16 des EigBG Baden-Württemberg ist für den Schluss ei nes je den Wirt schafts jah res neben dem Jah-
resabschluss ein Lagebe richt aufzu stel len. 

Die Prüfung umfasst auch die Prüfung nach § 53 Haus haltsgrund sätzegesetz (HGrG), wonach die Ord nungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen ist und die wirtschaft lich bedeut samen Sachverhalte darzus tellen
sind.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren Vor-
schrif ten zur Un ab hängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49
und 53 WPO sowie §§ 28 ff. unserer Berufssatzung entgegen.

Wir haben die Prüfung in den Monaten März bis April 2018 in den Ge schäftsräu men der Stadtwerke in Ra-
vensburg durch ge führt. Die Schlussbearbeitung des Auftrags erfolgte in unseren Ge schäfts räu men.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die gesetzliche Vertretung des Eigen-
betriebs hat uns die Voll stän digkeit des Jah resab schlusses und des Lageberichts am 20.03.2018 schriftlich
be stätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pieren festge hal ten.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2017, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1) und Ge-
winn- und Verlust rechnung (Anlage 2), Anhang (Anlage 3) sowie den ge prüf ten Lage bericht 2017 (Anlage 4)
bei ge fügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 7 dargestellt.
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Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 "Grundsätze ordnungsmäßiger Be-
richterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt schafts prüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 01.01.2017 zu Grun de. Die Hö he unse rer Haf-
tung be stimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der All ge mei-
nen Auf tragsbe dingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er
mit unserer Zustim mung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur Kenntnis vor-
ge legt wird, verpflichtet sich das Unternehmen, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu ver ein baren, dass
die ver einbar ten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprü che des Dritten uns ge gen über gelten sol len.



3
  ES Treuberater  

II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stattung zur
Be ur tei lung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzliche Ver-
tretung Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Un ter neh mens
ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen haben. Hier zu
ge hö ren vertiefende Er läuterungen und die An gabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen so wie eine
kriti sche Würdigung der zu Grunde gelegten An nahmen, nicht aber eigene Pro gno serechnungen. Unsere Be-
richts pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beur tei lung
der künf tigen Entwick lung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ih ren Aus-
druck ge funden ha ben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un mit tel bar
Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahres abschluss und den Lagebe-
richt so wie alle Unterla gen, wie wichtige Verträge, Proto kolle und Berichterstattung an Gremien, die wir im
Rah men un se rer Prü fung her an ge zo gen ha ben.

1.1.1 Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Hinsichtlich des Geschäftsverlaufs im Wirt schaftsjahr 2017 wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Ei genbetriebs dargestellt und Veränderungen werden erläutert. Insbesondere enthält der vorge legte La ge be-
richt fol gen de Kernaussagen:

· Die Investitionen erhöhten sich von 1.393 TEuro in 2016 auf 2.657 TEuro in 2017. Der größte Teil ent fiel
auf die Sparte Verkehr mit 2.446 TEuro sowie auf die Sparte Bäder mit 184 TEuro.

· Das Jahresergebnis (Ergebnis nach Steuern) in Höhe von -1.169 TEuro fällt im Vergleich zum Vorjahr
(-886 TEuro) um 283 TEuro schlechter aus. 

· In der Sparte Stromerzeugung konnte ein ausgeglichenes Betriebsergebnis (0 TEuro) erzielt wer den
(2016: -9 TEuro). Die Einspeisemenge ist aufgrund von mehr Sonnenstunden geringfügig gestie gen. 

· Die Sparte Eissporthalle schloss mit einem Verlust von -715 TEuro (2016: -680 TEuro) und liegt somit auf
dem Ni veau des Nachtragsplans (-714 TEuro).

· Die Sparte Wärme/Lüftung schloss mit einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von 226 TEuro. Diese s
fiel um 63 TEuro höher als im Vorjahr aus (163 TEuro), was aus höheren Umsatzerlösen aufgrund des
Käl teein bruchs An fang des Jahres 2017 resultiert.
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· Der Betriebsverlust bei den Bädern mit -880 TEuro fiel um 121 TEuro niedrigerer aus als im Vorjahr
(-1.001 TEuro). Die Erhöhung der Eintrittspreise sowie niedrigere Personalaufwendungen trugen zur Ver-
bes serung bei. 

· In der Sparte Parkierung fiel das Betriebsergebnis mit 160 TEuro um 241 TEuro niedriger aus als im Vor-
jahr (401 TEuro). Aufgrund der Vollsperrung in der Tiefgarage Marienplatz seit 02.05.2017 wurden gerin-
gere Er lö se er zielt.

· Das Defizit beim Busverkehr mit -618 TEuro fiel um 46 TEuro höher als im Vorjahr (-572 TEuro) aus. Es
wur den nie dri gere Erlöse – vor allem bei den Schwerbehinderten – erzielt. 

· Die Sparte Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) weist aufgrund eigener Aufwen dungen ein Betriebser-
geb nis von -6 TEuro (Vorjahr: -50 TEuro) aus. 

· Die Sparte Breitbandkabel schließt mit einem Gewinn von 3 TEuro und liegt auf dem Vor jah reswert
(3 TEuro). 

1.1.2 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Stadtwerke Ravensburg im Lagebericht basiert auf An-
nah men, bei de nen Be urtei lungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plau si bel. In die-
sem Zu sam men hang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

· Bei der TWS führen massive Kürzungen bei den Netzentgelten durch die Landesregulierungs behörde,
insbesondere beim Stromnetz, in der zweiten Periode der Anreizregulierung (2014 – 2018) dazu, dass
das Stromnetz in den Städten Ravensburg und Weingarten in diesem Zeit raum Defizite erwirtschaftet. 

· Durch die Eingliederung der Eissporthalle im Jahr 2013 einerseits und die niedrigeren Aus schüttungs be-
träge der TWS andererseits, ist ein positives Ergebnis bei den Stadtwerken kaum zu errei chen. Vor dem
Hinter grund der Generalsanierung der Tiefgarage Marien platz hat die Stadt Ra vensburg be schlossen, die
Verluste der Stadtwerke ab 2016 auszuglei chen. 

· Auf der Basis einer Absichtserklärung vom 21.11.2017, unterschrieben durch die Stadt/Stadtwerke Ra-
vensburg, Stadt/Stadtwerke Weingarten, EnBW und TWS, wird die Zielset zung verfolgt, die Städte, die Ei-
genbetriebe und die TWS in den Bereichen Mobilitätswende, Wärmewende, Straßenbeleuchtung, Breit-
band, öffentliche Bäder und Eissporthalle weiter zu entwickeln. 

Sowohl die Darstellung der Lage des Eigenbetriebs als auch die Aussagen zum Fortbestand sowie zu Chan-
cen und Risiken seiner künftigen Entwicklung decken sich mit dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung und
unseren Kenntnissen über das wirtschaftliche und rechtliche Um feld des Eigenbetriebs.
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III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung sind die Buchführung, der nach den Vorschriften des § 16 EigBG BW
i.V.m. §§ 7 ff EigBVO BW und den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufge-
stell te Jah resab schluss und der Lagebericht. Aufgrund der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes sind dar-
überhinaus ge mäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prü-
fen und die wirt schaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft darzustellen.

Die Werkleitung trägt die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegenüber uns als Ab schluss prü fer
ge mach ten An ga ben. Unsere Aufgabe als Ab schluss prüfer ist es, die se Unterla gen unter Ein be ziehung der
Buchfüh rung und die gemachten Anga ben im Rahmen unserer pflicht ge mä ßen Prüfung zu be ur teilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer
Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach deut-
schen Rechnungslegungsvorschriften aufge stellten Jahresabschluss oder den Lagebericht er ge ben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr
(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit erga ben
sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich ge macht hät ten.

2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men un-
serer Ei genverantwort lichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Re ge lun gen
und Ver ordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den Auftrag und die je-
weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest gestell ten
deut schen Grundsätze ord nungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom men. Da nach ist
die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob die
Buch füh rung, der Jahres abschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen Män geln sind. Im Rah men der
Prü fung wer den Nach weise für die Anga ben in Buchfüh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis
von Stichproben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs-
und Gliede rungs grundsätze und der we sentli chen Ein schät zun gen der gesetzlichen Vertretung so wie die Wür-
digung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass
unsere Prüfung eine hin rei chend si chere Grund lage für un ser Prü fungs ur teil bildet.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an gelegt,
dass es dem Aufsichts gremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa chungsaufgabe zu
ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des ge-
prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer den
kann.
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Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü fungs stra tegie.
Die se be ruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der gesetzlichen Ver-
tretung über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisi ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk tions tests,
ana lytische Prüfungs handlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beur tei lung des
rech nungs le gungsbezoge nen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge gangen:
Ausge hend von den ex ternen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrate gie und den Steu-
erungs- und Überwachungsprozessen auf der Unter nehmensebene haben wir an schließend die Ge schäfts-
pro zesse ana lysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir be urteilt, in wieweit die we sentli-
chen Ge schäfts risiken, die einen Einfluss auf unser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Gestaltung der Be triebs-
abläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der
Aus wahl der analyti schen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit aus-
rei chen de personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres ab schluss-
aus sage sicherstellten, konnten wir unsere aus sagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick auf Einzel fäl-
le ins be sondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit uns eine Aus deh nung
der Prü fungshandlungen erforderlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen Prüfungs hand lungen in Form
von Plausi bili tätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle anhand von Belegen nachvoll zogen und auf deren
sachge rechte Verbuchung hin über prüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art und Um-
fang der Prüfungshand lungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar beitern fest ge-
legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der We sentlichkeit und der Risikoo rien tierung be achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer punkten
unserer Prüfung:

· Anlagevermögen, insbesondere die Zugänge zu den Anlagen im Bau (Sanierung TG Marien-
platz);

· Forderungen gegen die Stadt;
· Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;
· Umsatzerlöse und korrespondierender Materialaufwand.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die zukunftsbezogenen Angaben im Lagebericht.
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Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis tungen
haben wir uns durch Ein holung von Saldenbestätigungen im Wege einer bewussten Auswahl in Stichpro ben
über zeugt.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwe bende
Rechtsstreitigkeiten wur den nicht erbeten, da auskunftsgemäß keine wesentlichen Rechtsstreitigkeiten vorlie-
gen.

An der körperlichen Bestandsaufnahme der Vorräte haben wir wegen deren untergeordneter Bedeutung nicht
teilge nom men.

Für die Prüfungen gemäß § 53 HGrG wurde der IDW-Prüfungsstandard PS 720 zugrunde gelegt und die Ein-
zelfeststellungen hierzu haben wir gemäß dem vorgegebenen Fragenkatalog zusammengestellt.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresab schluss über nom-
men.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung von
der gesetzlichen Vertretung benötigten Aufklärungen und Nachweise wur den er bracht. Die gesetzliche Ver tre-
tung hat uns die Voll stän digkeit der Buch führung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von
uns ein ge hol ten Voll stän dig keitser klä rung am 20.03.2018 schrift lich be stätigt.
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchhaltung wird von Mitarbeitern der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG im Rahmen
eines Betriebsführungsvertrags abgewickelt. 

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird unter Einsatz des Programms "KIRP Serie 7" der Produktlinie
KIRP des Rechenzentrums Interkommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm GmbH geführt.

Die Nachweise über das Vermögen und die Schulden sind zum Bilanzstichtag in der erfor derlichen Form er-
bracht. Der Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens sind in ei ner Anlagendatei nachgewiesen. Für
die Forderungen und Lieferantenschulden sind Sal denlisten und Saldenbestätigungen vorhanden. Verbind-
lichkeiten sind durch Verträge und Schriftverkehr belegt, die Rückstellungen nach Grund und Höhe berechtigt.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er mögli-
chen die vollständi ge, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts vor fälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unse rer
Prü fung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung im nach deut schen Rech nungslegungs vor-
schriften auf gestell ten Jahres ab schluss und im Lagebericht.

1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res ab-
schluss zum 31. Dezember 2017 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden ge setzli chen Vor schrif ten
ein schließlich der Grundsätze ordnungs mäßiger Buchführung und aller größen ab hängi gen, rechts form ge bun-
de nen oder wirt schaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen der Satzung be achtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ravensburg für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sind nach unseren Feststellungen ord nungs mä ßig aus der Buch füh-
rung und aus den weite ren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlä gigen An satz-, Aus weis- und Be wer-
tungs vor schrif ten wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Der Anhang enthält die nach §§ 284 bis 288 HGB geforderten gesetzlichen Pflichtangaben. Haftungsverhält-
nisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB bestehen auskunftsgemäß nicht, finanzielle Verpflichtungen nach § 285
Nr. 3a HGB be stehen in dem im Anhang dargelegten Umfang.

1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2 Satz 1
HGB festgestellt, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften ent spricht.
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2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte Ge samt-
aus sa ge den Anforde rungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach stehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt unter Be-
ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen entspre chen des
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Dar stel lung
der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Dar stellungen im
Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht erset zen. Unsere Fest stel-
lun gen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahres ab-
schlusses nehmen wir in die sen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Ver ständnis der Ge samt-
aussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grund sätze
ord nungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässi gen durch Bi lan zierungs- und Bewer-
tungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die
Ausrichtung ihrer Prü fungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachste hend im Ein zelnen ein
auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah men
ins gesamt auf die Ge samtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil
HGB); zu den Änderungen in den Bewer tungsgrundlagen gehören insbesondere Änderun gen bei der Aus-
übung von Bi lanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Er mes sensspielräu men.

Da es uns für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten - ins be son-
dere in Bezug auf die Er läuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie die sachver halts-
ges taltenden Maßnahmen - erforderlich er scheint, gliedern wir die Posten des Jahres ab schlusses ent spre-
chend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutern sie ausrei chend.
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2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und
Be wer tungsmethoden so wie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maß geb li-
chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Aus übung von Ermessensspielräumen).

Zu den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrund sätzen geben wir folgende Er läu terun gen:

· Die Saldenvorträge zum 01.01.2017 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2016, so dass der
Grund satz der Bilanzidentität (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB) gewahrt ist.

· Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach dem zu Recht ange wandten
Grund satz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

· Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewer tet (§ 252
Abs. 1 Nr. 3 HGB).

· Der Grundsatz der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB), der durch das Realisationsprin zip bzw. das Impari-
täts prinzip definiert ist (Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschluss stich tag realisiert
sind, wäh rend alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss stichtag entstanden bzw.
dem Ge schäftsjahr zuzurechnen sind, berück sich tigt werden müssen, selbst wenn diese erst zwischen
dem Ab schlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jah resabschlusses bekannt ge worden sind),
wurde beach tet.

· Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihren Zahlungszeitpunkten im Jahres ab schluss er-
fasst (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

· Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs methoden wurden grundsätzlich
bei behalten (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit, § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).

2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun gen auf
die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü fungshand lungen im Prü-
fungs zeitraum nicht vor.

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Dar stellung
der Vermögens-, Fi nanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben. 
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V. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

1. Kennzahlen

Die folgende Übersicht zeigt wesentliche Kennzahlen und deren Entwicklung im Zeitablauf.

2017 2016
Umsatzerlöse = Gesamtleistung TEuro 6.871 7.646

Materialaufwand TEuro 5.657 6.216
von Gesamtleistung % 82,3 81,3

Personalaufwand TEuro 621 627
von Gesamtleistung % 9,0 8,2

Anzahl Mitarbeiter 15 15

Umsatz je Mitarbeiter TEuro 458 510

Betriebsergebnis * TEuro -1.053 -876
von Gesamtleistung % -15,3 -11,5

Jahresergebnis TEuro -1.169 -886

Investitionen TEuro 2.657 1.393
von Abschreibungen % 254,1 133,4
Sachanlagen TEuro 2.657 1.393

Abschreibungen TEuro 1.046 1.045
Sachanlagen TEuro 1.046 1.045

Eigenkapital TEuro 8.325 8.608
vom Gesamtkapital % 29,4 31,3

Eigenkapitalrentabilität % -14,0 -10,3

—————————
* vor Ertragssteuern und Verlustübernahme
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2. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht wurden die einzelnen Bilanzposten unter Fristigkeitsgesichtspunkten zu Haupt-
gruppen zusammengefasst. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfris-
tig behandelt.

Für die Vergleichsstichtage ergeben sich danach die folgende Strukturbilanz:

31.12.2017 31.12.2016 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Aktivseite

Sachanlagen
Immaterielle Vermögensgegenstände und

20.724 73,2 19.120 69,4 1.603 8,4
Finanzanlagen 3.463 12,2 3.463 12,6 0 0,0

Langfristig gebundenes Vermögen 24.187 85,4 22.584 82,0 1.603 7,1

Vorräte 5 0,0 3 0,0 2 65,0
Kurzfristige Forderungen gegen
- die Stadt Ravensburg 808 2,9 2.219 8,1 -1.412 -63,6
- gegen Dritte 1.403 5,0 1.772 6,4 -369 -20,8
Flüssige Mittel 1.923 6,8 964 3,5 959 99,5

28.326 100,0 27.542 100,0 783 2,8

Passivseite

Eigenkapital 8.325 29,4 8.608 31,3 -283 -3,3
Darlehensverbindlichkeiten > 1 Jahr 16.450 58,1 14.290 51,9 2.160 15,1
Langfristiger Rechnungsabgrenzungsposten 868 3,1 930 3,4 -62 -6,7

Langfristige Mittel 25.643 90,5 23.827 86,5 1.816 7,6

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber
- der Stadt Ravensburg 74 0,3 103 0,4 -29 -28,1
- Kreditinstituten 686 2,4 1.187 4,3 -501 -42,2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.809 6,4 2.281 8,3 -472 -20,7
Kurzfristige Rückstellungen 114 0,4 144 0,5 -30 -20,8

28.326 100,0 27.542 100,0 783 2,8

Anlagevermögen

Die Zunahme des Anlagevermögens ergibt sich als Saldo aus den Zugängen (2.657 TEuro) abzüglich der Ab-
gän ge in Höhe von 8 TEuro und der planmäßigen Abschreibungen (1.046 TEuro). Die Zugänge betreffen mit
2.266 TEuro im Wesentlichen die Generalinstandsetzung der Tiefgarage Marienplatz.

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann aus dem Anlagennachweis entnommen werden.
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Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2017 31.12.2016
TEuro TEuro

TWS KG 3.113 3.113
TWS Verwaltungs GmbH 14 14
BOB KG und GmbH 327 327
ZV GVO 8 8
Energieagentur Ravensburg gGmbH 0 * 0 *
stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH 0 * 0 *

3.462 3.462

—————————
* unter 0,5 TEuro

Die Stadtwerke Ravensburg sind neben den Stadtwerken Weingarten und der EnBW Kommunale Beteili gun-
gen GmbH Gesellschafter der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS KG) sowie der
Techni sche Werke Schussental Verwaltungs-GmbH (TWS Verwal tungs GmbH) mit ei ner jeweiligen Betei-
li gung von 42,7 %.

An der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (BOB KG) sowie der Bodensee-O ber-
schwaben-Bahn Verwaltungs-GmbH (BOB GmbH) ist die Gesellschaft mit jeweils 25 % be tei ligt.

Die Beteiligung am Zweckverband Gasversorgung Oberschwaben (ZV GVO) entspricht 0,51 %.

Die Energieagentur Ravensburg gGmbH und die stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH steht auf grund
fehlender Ertragsaussichten mit 1 Euro zu Buche.

Neben den Beteiligungen hält der Eigenbetrieb 5 Genossenschaftsanteile an dem Bau- und Sparverein eG
mit einem Gesamtwert von 1.250 Euro, die unter den sonstigen Ausleihungen ge zeigt werden.

Bei den Forderungen gegen die Stadt handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus der Betriebs-
prü fung 2010 – 2013 aus dem Bereich Eissporthalle vom 01.01.2013 – 30.04.2014 (590 T€). 

Darüber hinaus be stehen Forderungen aus Umsatz steu er in Höhe von 34 TEuro sowie weitere Forderungen
aus diversen Lie ferungen und Leistungen. Im Vorjahr war eine Forderung aus einer Einlage in die Kapitalrück-
lage für die Eiss porthalle (1.180 TEuro) enthalten.
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Die kurzfristigen Forderungen gegen Dritte setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2017 31.12.2016 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 303 21,6 590 33,4 -286 -48,6

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Forderungen gegen Unternehmen, mit

840 59,9 914 51,6 -74 -8,1
Sonstige Vermögensgegenstände 260 18,5 268 15,1 -8 -3,2

1.403 100,0 1.772 100,0 -369 -20,8

Im Einzelnen:

Bei den in einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leis tungen han-
delt es sich im Wesentlichen um Forderungen der Eisporthalle (212 TEuro; Vorjahr: 201 TEuro), und For de-
rungen aus der Parkie rung (60 TEuro; Vorjahr: 318 TEuro). Der Rückgang der Forderungen aus Parkierung
steht im Zusammenhang mit den Einnahmeausfällen durch die Sanierung der TG Marienplatz.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen hier über wie-
gend die Gewinnausschüttung der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen an das Finanzamt, die sich
aus Körperschaftsteuererstattungsansprüchen aus den Jahren 2017 (54 T€) und 2016 (159 T€) zusammen-
setzen.

Die Flüssigen Mittel betreffen Wechselgeldbestände der Parkierungsanlagen, der Bäder und der Eissporthal-
le. Außerdem haben wir den flüssigen Mitteln das Kassenverrechnungskonto zu geordnet. In Anlage 1 wird
dieses bei den Forderungen gegen die Stadt Ravensburg geführt.

Der Zahlungsverkehr der Gesellschaft läuft über ein Kassenverrechnungskonto der Stadt Ra vensburg. Kas-
senmehreinnahmen werden als Forderung, Kassenmehrausgaben als Verbind lichkeit gegen über der Stadt
ausgewiesen. Zur Entwicklung der flüssigen Mittel und dem Stand des Kassenverrechnungs kontos verweisen
wir auf die Kapitalflussrechnung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2017 31.12.2016
TEuro TEuro

Stammkapital 3.200 3.200
Rücklagen 10.320 10.320
Verlust -5.195 -4.912

8.325 8.608
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Zur Entwicklung des Verlusts:

31.12.2017 31.12.2016
TEuro TEuro

Verlustvortrag -4.026 -4.026
Jahresverlust -1.169 -886

-5.195 -4.912

Der Vorjahresverlust (886 TEuro) wurde von der Stadt ausgeglichen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 16.450 TEuro betreffen den
langfris ti gen Teil der Darlehensverbindlichkeiten. Eine Übersicht über die Laufzeit der Ver bindlichkei ten ist aus
dem Verbindlichkeitsspiegel im Anhang ersichtlich. Eine Aufstellung der ein zelnen Darle hen mit Angabe der
Zins sätze sowie Zinsaufwendungen ist als Anlage 6 bei gefügt.

Die langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Wesentlichen passiv abge grenzte Erlöse für
eingeräumte Nutzungsrechte im Parkhaus Bahnstadt.

Die Kassengeschäfte der Stadtwerke werden von der Stadtkasse wahrgenommen. Auszahlun gen und Einzah-
lungen werden über die Konten der Stadtkasse abgewickelt. Zum Bilanzstichtag sind unter den Verbindlich-
keiten gegenüber der Stadt Ravensburg überwiegend Gutschriften für Lieferun gen von Wärme in Höhe von
38 TEuro (Vorjahr: 83 TEuro) ausgewiesen.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind hier die Verbindlichkeiten ausge wiesen, die
sich aus den innerhalb eines Jahres fälligen Tilgungen sowie aus den zum Bilanzstichtag abgegrenzten Zin-
sen er ge ben.

Die Übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2017 31.12.2016 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.296 71,6 1.502 65,9 -206 -13,7

ein Beteiligungsverhältis besteht
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen

501 27,7 765 33,5 -264 -34,5
Sonstige Verbindlichkeiten 0 0,0 2 0,1 -2 -100,0
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten 12 0,7 12 0,5 0 0,0

1.809 100,0 2.281 100,0 -472 -20,7
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Im Einzelnen:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesen
und haben sich stichtagsbedingt um 206 TEuro vermindert. Sie betreffen u.a. die DB ZugBus Regio nalverkehr
Alb-Bo densee GmbH (642 TEuro) sowie die Baufirma Geiger (308 TEuro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be steht betreffen
die Technische Werke Schussental (489 TEuro; Vorjahr: 750 TEuro) - im Wesent lichen aus der Versorgung
mit Gas, Strom und Wasser - sowie die stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH (12 TEuro; Vorjahr:
15 TEuro).

Bei dem kurzfristigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Mehrfachkarten des Hal lenbads Ra-
vensburg ausgewiesen.

Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen sonstige Rückstellungen für nicht abge rechnete Ur laubs ta ge und
Überstunden (80 TEuro), Jahresabschlussarbeiten (19 TEuro) und Pro zesskosten (15 TEuro).
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3. Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel gibt die nachste hen de Ka-
pitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Me thode dar stellt und den Grund sät-
zen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erar bei te ten Deut schen Rech nungslegungsstan dards Nr.
21 (DRS 21) entspricht.

2017 2016
TEuro TEuro

Periodenergebnis -1.169 -886
+/-

des Anlagevermögens
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände

1.046 1.045
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -30 -67
-/+

anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie

1.704 -293
+/-

Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus  Lieferungen und Leistungen sowie anderer

-562 22
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge 328 370
- Sonstige Beteiligungserträge -860 -954

+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag 85 -17
-/+ Ertragsteuerzahlungen -85 -157
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 457 -937

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 8 218
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -2.657 -1.393
+ Erhaltene Zinsen 4 4
+ Erhaltene Dividenden 934 859
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.711 -312

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 886 1.911
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 3.469 1.201
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -1.730 -569
- Gezahlte Zinsen -412 -384

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 2.213 2.159

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 959 910
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 964 54

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.923 964

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+ 457 TEuro) und der Finanzierungstätigkeit
(+ 2.213 TEuro) hat ausgereicht, den Mittelabfluss (-1.711 TEuro) aus der Investitions tätigkeit auszugleichen. 
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4. Ertragslage

In der folgenden Tabelle sind die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirt schaftlichen
Grundsätzen aufbereitet und so geordnet, dass wesentliche Ursachen der Ergebnis entwicklung sicht bar wer-
den.

Erträge/Aufwendungen Abweichung zum Vorjahr
2017 2016

TEuro TEuro TEuro % 

Umsatzerlöse 6.871 7.646 -775 -10,1
Materialaufwand 5.657 6.216 -559 -9,0
Rohertrag I 1.213 1.430 -216 -15,1
Sonstige betriebliche Erträge 8 33 -25 -74,4
Rohertrag II 1.222 1.463 -241 -16,5

Personalaufwand 621 627 -6 -1,0
Abschreibungen 1.046 1.045 1 0,1
Sonstige Steuern 53 62 -9 -14,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.088 1.188 -101 -8,5
Betriebsbedingte Aufwendungen 2.808 2.922 -114 -3,9

Betriebsergebnis des Erfolgsvergleichs -1.586 -1.459 -126 -8,7

Finanzergebnis 502 556 -54 -9,7
Ertragsteuern 85 -17 102 -,-
Jahresgewinn (+) -1.169 -886 -283 -31,9

—————————
Es wird -,- ausgegeben, wenn die Veränderung 100% übersteigt oder -100% unterschreitet oder wenn kein rechnerischer Wert ermittelt werden kann.

Die Umsatzerlöse entfallen auf:

2017 2016 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Wärmeverkauf 1.455 21,2 1.374 18,0 81 5,9
Parkierung 1.825 26,6 2.596 34,0 -771 -29,7
Stadtbusverkehr (ÖPNV) 2.486 36,2 2.554 33,4 -68 -2,7
Bäder 462 6,7 419 5,5 43 10,3
Eissporthalle 599 8,7 659 8,6 -60 -9,1
Stromerzeugung 35 0,5 35 0,5 0 0,0
Breitbandkabel 9 0,1 9 0,1 0 0,0

6.871 100,0 7.646 100,0 -775 -10,1
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Nachfolgend stellen wir die Erlöse und Mengenabgaben in den einzelnen Betriebszweigen dar:

Wärmeverkauf

Die mengenmäßige Wärmeabgabe stellt sich im Wirtschaftsjahresvergleich wie folgt dar.

2017 2016 Veränderung
MWh % MWh % MWh %

Kleinanlagen 4.321 27,0 3.790 25,4 531 14,0
Großanlagen 8.031 50,1 8.013 53,6 18 0,2
Verkaufe Abgabe 12.352 77,1 11.803 79,0 549 4,7
Eigenverbrauch 3.669 22,9 3.133 21,0 536 17,1
Nutzbare Abgabe 16.021 100,0 14.936 100,0 1.085 7,3

Der Wärmeverkauf erfolgt an städtische und private Objekte, die größtenteils durch erdgas betriebene Anla gen
mit Wär me versorgt werden. Der Anstieg der abgegebenen Mengen ist witterungsbedingt (Kälteeinbruch An-
fang 2017). Der Ei gen ver brauch entfällt auf die Eissporthalle (1.723 MWh), das Hallenbad Ravensburg
(1.651 MWh), das Hal lenbad Eschach (268 MWh) und das Untergeschoss des Park hauses Rau enegg
(26 MWh).

Die entsprechenden Umsatzerlöse ergeben sich wie folgt:

2017 2016 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Kleinanlagen 459 35,6 446 36,3 13 2,9
Großanlagen 829 64,4 783 63,7 46 5,9
Verkaufte Abgabe (Erlöse) 1.288 100,0 1.229 100,0 59 4,8

Weitere in den Wärmeerlösen enthaltene Erträge betreffen:

- den Verkauf von Strom an die Neuwiesenschule (4 TEuro, Vorjahr: 9 TEuro) - dieser wird durch das
Block heizkraftwerk im Hallenbad Ravensburg erzeugt;

- eingespeisten KWK-Strom in das Netz der TWS Netz (55 TEuro, Vorjahr: 49 TEuro);
- Wartung und Betreuung von städtischen Lüftungsanlagen (93 TEuro, Vorjahr: 75 TEuro);
- sonstige Umsatzerlöse (15 TEuro, Vorjahr: 11 TEuro).

Parkierung

Bei den Erlöse aus der Parkierung entfallen 1.203 TEuro (Vorjahr: 1.843 TEuro) auf Kurzparker, 566 TEuro
(Vorjahr: 686 TEuro) auf Dauerparker und 1 TEuro (Vorjahr: 2 TEuro) auf Fahrradbo xen. Der Erlösrückgang
bei den Dauerparkern resultiert aus der sanierungsbedingten Schließung der Tiefgarage.

Außerdem enthalten in den Parkierungserlösen sind u.a. Miet- und Pachterträge (31 TEuro, Vorjahr: 32
TEuro) so wie Arbeiten für Fremde.
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Stadtbusverkehr (ÖPNV)

2017 2016 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Fahrgeldeinnahmen* ** 2.050 82,5 2.039 79,9 11 0,5

148 SGB IXG**
Schwerbehindertenerstattung nach §

72 2,9 133 5,2 -61 -45,9
Zuschüsse nach § 45a PbefG** 338 13,6 338 13,2 0 0,0
Sonstige Erlöse** 26 1,0 44 1,7 -18 -40,9

2.486 100,0 2.554 100,0 -68 -2,7

___________
*  einschließlich der vorläufigen Erlöse aus dem Ausgleich von Durchtari fierungsverlusten
** einschließlich der Korrekturen für Vorjahre

Die Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich der Durchtari fie-
rungsverluste sind nur leicht um 11 TEuro bzw. 0,5 % angestiegen, wobei die gesamten gefahre nen Wagen ki-
lo me ter mit 760.568 km (Vorjahr: 762.561 km) ebenfalls kaum verändert sind.

Nach § 5 Abs. 4 des Betriebsführungsvertrags mit der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Boden see GmbH
(RAB), Ulm, standen den Stadtwerken aus dem Stadtverkehr Ravensburg/Weingarten ent spre chend des Leis-
tungsanteils der gefahrenen Wagenkilometer Tarifeinnahmen von 48,9 % (Vorjahr: 49,3 %) zu.

Folgende Verkehrsleistungen wurden erbracht:

2017 2016 Veränderung
%

Kilometerleistung auf den Strecken der Stadtwerke 760.568 762.561 -1.993 -0,3
Fahrleistungskosten (einschließlich Kapitalkosten) in TEuro 2.924 2.906 18 0,6

Seit dem 01.01.2004 besteht der Bodensee-Ober schwaben Verkehrsverbund "bodo". Endgültige Zahlen hin-
sichtlich der Einnahmeaufteilung sowie des Ausgleichs der so genannten verbundbedingten Belastungen
(Durchtarifierungsver lusten) für das Geschäftsjahr lagen zum Prü fungszeitpunkt noch nicht vor.

Die Anträge für die Erstattung der Fahrgeldausfälle aus der unentgeltlichen Beförderung von Schwer be hin-
derten gemäß § 148 SGB IX und für den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistun gen im Aus bildungsverkehr
nach § 45a PBefG wurden unter Einschaltung der RAB gestellt.
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Bäder

Der Eigenbetrieb erzielt Erlöse im Ravensburger Hallenbad (seit 01.01.2013), im Eschacher Hallen bad (seit
01.01.2007) und im Naturfreibad Flappachbad (seit 01.01.2008).

Die Erlöse sind insgesamt um gut 10 % gestiegen. Dabei trugen die drei Bäder folgendermaßen zur Erlösent-
wicklung bei: Flap pach bad (194 TEuro; Vorjahr: 182 TEuro), Hallenbad Ra vensburg (240 TEuro; Vorjahr:
207 TEuro) so wie im Eschachbad (28 TEuro; Vorjahr: 30 TEuro). Die Erlösveränderung im Hallenbad re sul tiert
unter anderem aus den Pachteinnahmen aus dem Fitnessbereich; am 17.11.2016 war im Oberge schoss ein
neu er Fitnessbe reich, gemeinsam mit dem Betreiber, der Firma Actic, eröffnet worden. Die Mehrerlöse des
Flappachbads hängen mit der Erhöhung der Eintrittspreise zusammen.

Eissporthalle

Die Erlöse der Eissporthalle betreffen den normalen Publikumsbesuch (200 TEuro; Vorjahr: 187 TEuro), Erlö-
se durch die Vereinsnutzung (162 TEuro; Vorjahr: 172 TEuro), Werbeeinnahmen (30 TEuro; Vorjahr:
30 TEuro), Public Viewing (0 TEuro; Vorjahr: 52 TEuro), Miet- und Pachterträ ge (149 TEuro; Vorjahr:
157 TEuro) und sons ti ge Erlöse (58 TEuro; Vorjahr: 60 TEuro).

Stromerzeugung

Der Eigenbetrieb unterhält Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Ortsverwaltung Eschach, dem Dach der
Schussentalhalle Oberzell, der Fassade der Weststadtschule (alle seit dem Jahr 2010), sowie den Hallenbä-
dern Ravensburg und Eschach (seit dem Jahr 2011).

Im Geschäftsjahr wurde für die Einspeisung von Solar-Strom in das Netz der TWS Netz GmbH (118 MWh,
Vorjahr: 116 MWh) eine EEG-Vergütung in Höhe von 35 TEuro (Vorjahr: 35 TEuro) er zielt.

Breitbandkabel

Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Pachtzins von 9 TEuro für die Verpachtung einer Leer rohr infrastruktur
an die TeleData Friedrichshafen GmbH. Diese errichtet und unterhält eine DSL-Leitung, wel che die Ortschaf-
ten Taldorf und Schmalegg an das Internet anbindet.

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

2017 2016 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Gasbezug 907 16,0 828 13,3 79 9,5
Sonstige Brennstoffe 24 0,4 60 1,0 -36 -60,0
Strombezug 224 4,0 292 4,7 -68 -23,3
Wasserbezug Bäder 35 0,6 43 0,7 -8 -18,6
Material-Direktverbrauch 181 3,2 168 2,7 13 7,7

1.371 24,2 1.391 22,4 -20 -1,4
Bezogene Leistungen 4.286 75,8 4.825 77,6 -539 -11,2

5.657 100,0 6.216 100,0 -559 -9,0
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Die um 79 TEuro höheren Gasbezugskosten sind - bei etwas geringeren durchschnittliche Bezugskosten 
(5,00 ct/kWh, Vorjahr: 5,24 ct/kWh) - auf die höheren Bezugsmengen zurückzuführen.

Sonstige Brennstoffe betreffen Holzhackschnitzel und Pellets.

Wesentliche Strombezugskosten betreffen die Eissporthalle (89 TEuro; Vorjahr: 93 TEuro), die Parkie rungs-
anlagen (91 TEuro; Vorjahr: 126 TEuro) sowie die Wärmeerzeugung (29 TEuro; Vorjahr: 56 TEuro).

Der Wasserverbrauch der Bäder in Ravensburg und Eschach hat sich von 15.255 m3 im Vor jahr auf
12.614 m3 vermindert. Die durchschnittlichen Bezugskosten haben sich bei einem entsprechend rückläufige m
Ge samt auf wand kaum verändert (2,76 Euro/m3; Vorjahr: 2,80 Euro/m3).

Der Material-Direktverbrauch betrifft eingesetzte Materialien für Instandhaltungsmaßnahmen.

Die bezogenen Leistungen betreffen im Wesentlichen Bus-Fahrleistungen (2.897 TEuro; Vorjahr:
2.954 TEuro), Betriebsführungsleistungen der Parkierungsanlagen (318 TEuro; Vorjahr: 387 TEuro), und
Fremdleistungen für die Sparte Parkierung (500 TEuro; Vorjahr: 864 TEuro). Der hohe Vorjahresbetrag resul-
tier te aus Sanie rungs maß nahmen im Parkhaus Bahnstadt. Die Sanierungsarbeiten der Tiefgarage sind jedoch
weit gehend kostenneutral, da sie aktiviert werden und sich somit erst über höhere Abschreibungen auswirken
werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten diverse Kleinbeträge.

Der im Vergleich zum Vorjahr kaum veränderte Personalaufwand entspricht der ebenfalls kaum veränderten
Mitarbeiterzahl und -zusammensetzung.

Die Abschreibungen sind ebenfalls kaum verändert zum Vorjahr. Wesentliche Investitionen des Be richts jahrs
wirken sich noch nicht abschreibungswirksam aus.

Die Sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern (38 TEuro) und eine Korrektur der Umsatzsteuer aus unent-
geltli cher Wertabgabe (15 TEuro).
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Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2017 2016
TEuro TEuro

Betriebsführungsvergütung der TWS KG 734 757
Verluste aus Anlagenabgängen 0 0
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Ravensburg 95 90
Prüfungs- und Beratungskosten 78 143
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge 43 50
Übrige Dienst- und Fremdleistungen 29 35
Werbe- und Inseratskosten 25 26
Zuschüsse zu Sondertarifen Verkehr 25 16
Spenden 13 32
Telefon, Porto, Frachten und ähnliche Aufwendungen 16 9
Übrige 30 30

1.088 1.188

Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

2017 2016
TEuro TEuro

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 4
Erträge aus Beteiligungen 860 954
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 332 374
Aufwendungen aus Verlustübernahme 31 27

502 556

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen mit 860 TEuro (Vorjahr: 952 TEuro) die TWS KG.

Der Zinsaufwand hat sich im Wesentlichen tilgungsbedingt verringert.

Aufwendungen aus Verlustübernahme entfallen auf die stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH.

Auf das Berichtsjahr entfallen Körperschaftsteuern und Solidaritätszuschlag in Höhe von 87 TEuro
(Vorjahr: 40 TEuro). Dagegen stehen periodenfremde Erstattungen in Höhe von 2 TEuro (Vorjahr: 57 TEuro).
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VI. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
(Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG -)

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be ach tet.
De ment sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er forderli chen
Sorg falt und in Übereinstimmung mit den einschlägi gen handels rechtlichen Vorschriften, sowie den Be stim-
mun gen der Satzung ge führt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 8 entspre chend dem IDW-Fra-
gen katalog nach dem Prüfungsstandard PS 720 dargestellt. Über die se Fest stellun gen hin aus hat unsere Prü-
fung keine Be sonderheiten er ge ben, die nach unserer Auf fas sung für die Be ur tei lung der Ord nungsmäßig keit
der Ge schäftsfüh rung von Be deutung sind.
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VII. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Im Rahmen des Risikomanagements sind gemäß IDW-Prüfungsstandard PS 340 geeignete Maß nahmen zu
treffen, um bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Hierzu sind zunächst die Risikofelder
zu erfassen und zu analysieren (Ermittlung der Risiko-Eintrittswahr scheinlichkeit und der finanziellen Risi-
koauswirkungen) sowie organisatorische Regelungen zur Risikokommu nikation und -abwehr zu definieren.
Außerdem ist die Einhaltung der Maßnahmen sicherzustellen und zu kontrollieren.

Ein förmliches Risikomanagementsystem wurde beim Eigenbetrieb aufgebaut. Der Werksausschuss hat in
seiner Sitzung am 08.02.2017 der Einführung eines Risikomanagementsystems zugestimmt.

Die Risikoberichterstattung für das Jahr 2017 erfolgte in der Sitzung des Werkausschusses am 21.03.2018.
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VIII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 14. Juni 2018 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg ten Jah-
res ab schluss der Stadtwerke Ravensburg, Ravensburg, zum 31. Dezember 2017 und dem als An la ge 4 bei-
ge füg ten La ge be richt für das Ge schäftsjahr 2017 den folgenden uneinge schränkten Be stäti gungs ver merk er-
teilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Ravensburg für das Wirtschaftsjahr vom
1. Ja nu ar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
ge be richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertretung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grund la ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein be-
zie hung der Buchfüh rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Er-
war tun gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungs le gungs bezo genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
ab schluss und La gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
ur teilung der an ge wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen
Vertretung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit
dem Jahres abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Stuttgart, 14. Juni 2018

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele
Wirtschaftsprüfer

ppa.Hartmann
Wirtschaftsprüfer"

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be-
stätig ten Fassung abwei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert unsere
er neute Stellung nahme, soweit dabei unser Be stätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü fung hin gewie sen
wird. Wir weisen diesbe züglich auf § 328 HGB hin.
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Schlussbemerkung

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Stuttgart, 14. Juni 2018

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele 
Wirtschaftsprüfer

ppa.Hartmann 
Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche Grundlagen

A. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Handelsregistereintragung

Die Stadtwerke Ravensburg sind im Handelsregister A des Amtsgerichts Ulm unter der HRA Nr. 551344  ein-
getragen. Die Stadtwerke werden als wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Ravensburg ohne eigene
Rechtspersönlichkeit in der Form eines Eigenbetriebes geführt. 

Ein Handelsregisterauszug vom 02.02.2018 mit letzter Eintragung vom 01.08.2013 lag uns vor. Die letzte 
Satzungsänderung vom 04.12.2017 wurde bislang noch nicht eingetragen.

Firma und Sitz

Stadtwerke Ravensburg, Ravensburg

Gegenstand des Eigenbetriebs

a) Beteiligungen, insbesondere an der Technische Werke Schussental Verwaltungs GmbH und Technische
Wer ke Schus sental GmbH & Co. KG

b) Übernahme von Ver- und Entsorgungsanlagen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung
c) Erzeugung von Wärme und elektrischen Strom (für eigene Zwecke und Lieferung an Dritte)
d) Verkehrsbetrieb 

a. Öffentliche bewirtschaftete Parkierungsanlagen der Stadt Ravensburg außerhalb des öffentlichen Ver-
kehrsraums

b. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß § 2 Regionalisierungsgesetz vom 27.12.1993 sowie
Be teiligung an Verkehrsunternehmen

e) Bäderbetriebe (Hallenbäder und der Naturbadesee „Flappachbad“)
f) Eissporthallenbetrieb

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 3.200 000,00 Euro und ist voll eingezahlt.

Organe des Eigenbetriebs

Organe sind der Gemeinderat, der Werksausschuss, der Oberbürgermeister und die Werkleitung.

Werkleiter ist Herr Dr. Andreas Thiel-Böhm, er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
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B. Wichtige Verträge

Nach Auskunft der Werkleitung bestanden im Berichtsjahr folgende wichtige Verträge:

· Betriebsdurchführungsvertrag
Der Vertrag zwischen den Stadtwerken und der DB ZugBus Regional verkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB)
über die Durchführung des Linienbusverkehrs und Sonderlinienver kehr gemäß §§ 42, 43 PBefG in der
Stadt und im Einzugsgebiet von Ravensburg. Der Vertrag hatte eine Lauf zeit bis zum 31.12.2010. Er ver-
län gert sich jeweils automatisch um sechs Jahre, wenn er nicht spät es tens zwei Jahre vor Ablauf der
Ver trags dauer von einer Vertragspartei gekündigt wird. Zum Zeitpunkt der Prü fung ist der Vertrag nicht
ge kündigt.

· Konsortialvertrag
Der Vertrag vom 26.06.2007 zwischen den Stadtwerken/Stadt Ravens burg, den Stadt werken/Stadt Wein-
garten und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG sowie der EnBW Kommunale Beteiligun gen
GmbH wurde für die Dauer der Beteiligung der Vertragspartner an der Technische Werke Schussental
GmbH & Co. KG sowie der Technische Werke Schussental Verwal tungs-GmbH ver bind lich geschlossen.

· Betriebsführungsvertrag
Vertrag mit der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG datiert vom 20./21.12.2004. Er regelt die
von der Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG zu erbringen den Dienstleistungen für die Berei-
che Betei ligungen und kaufmännische Abwicklung des Eigenbetriebs, Stadtwerke, städtische Heizungs-
anlagen, PV-An lagen, Bäder, Eissporthalle und Verkehr. Der Vertrag trat zum 01.01.2004 in Kraft und
hät te erstmals zum 31.12.2006 gekündigt werden können. Der Vertrag verlän gert sich jeweils um ein Ka-
len der jahr, wenn er nicht sechs Monate vor seinem Ablauf von einer der Ver trags parteien gekündigt wird.

· Betriebsbesorgungsvertrag
Mit Vertrag vom 28.12.2009 hat die Dussmann AG & Co. KGaA, Stuttgart, die Betriebsbesorgung sämtli-
cher Parkierungseinrichtungen der Stadtwerke ab dem 01.07.2010 übernommen. Der Vertrag ist für acht
Jahre fest und mit einer zweimaligen Verlängerungsoption von jeweils zwei Jahren geschlossen. Die Ver-
längerungsoption wurde nicht wahrgenommen; somit läuft der Vertrag bis zum 30.06.2018.

· Zuschussgebervertrag
Zwischen der Stadtwerke Ravensburg, sieben weiteren Vertragspartnern und der Bodensee-Ober-
schwaben-Bahn (BOB) wurde die Durchführung von Schienenpersonennahverkehrsleistungen zwischen
Ra vensburg und Aulendorf als Ergänzung der bestehenden Verkehre der BOB vereinbart. Der Vertrag in
der vom 22.11.1996 mit Nachträgen vom 29.09.2004 , 16.12.2010 und 26.01.2016 hat eine Laufzeit bis
zum Ablauf des Fahrplanjahres 2022/2023.

C. Vorjahresabschluss

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 11.12.2017 vom Gemeinderat festgestellt.
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D. Steuerliche Verhältnisse

Die Stadtwerke werden beim Finanzamt Ravensburg geführt und sind bis 2015 veranlagt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung war in den Jahren 2015/2016 und umfasste die Körperschaft- und Gewer-
be steuer sowie Umsatzsteuer für die Jahre 2010 bis 2013. Der BP-Bericht vom 23.11.2016 lag uns vor.

Mit Schreiben vom 02.11.2017 hat das Finanzamt Ravensburg eine Außenprüfung der Körperschaft-, Gewer-
be- und Umsatzsteuer für die Jahre 2014 und 2015 angeordnet. Die Prüfung hat im Dezember 2017 begon-
nen und war zum Prüfungszeitpunkt (Ende April 2018) noch nicht abgeschlossen.
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Nachweis der Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

(Prüfung gemäß § 53 Abs.1 HGrG)

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung
 sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

1.1 Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-
schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisun-
gen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzern-
leitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf nissen des Unter-
nehmens bzw. des Konzerns?

Die Verwaltungsorgane der Stadtwerke Ravensburg (kurz: SWR oder Gesellschaft) sind der Gemein-
derat, der Werksausschuss, der Oberbürgermeister und die Werkleitung.

Für die Werkleitung existiert keine Geschäftsordnung. Werkleiter ist Herr Dr. Andreas Thiel-Böhm.

Für den Eigenbetrieb besteht eine Betriebssatzung. 

Bei unserer Prüfung haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Regelungen den Bedürfnis sen des
Eigenbetriebs entsprechen.

1.2 Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nie-
derschriften hierüber erstellt?

Bei der Gesellschaft fanden sechs Werksausschusssitzungen (08.02., 20.03., 26.04., 31.05., 18.10.,
29.11.) und acht Gemeinderatssitzungen (20.02., 27.03., 22.05., 26.06., 17.07., 23.10., 04.12. und
11.12.) statt. Es wurden Niederschriften erstellt.

1.3 In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind
die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Werkleiter der SWR ist Herr Dr. Andreas Thiel-Böhm. Er vertritt ebenfalls die Technische Werke
Schus sental Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Ravensburg in der Geschäftsführung für die Technische
Werke Schussental GmbH & Co.KG. Herr Dr. Thiel-Böhm ist auch Geschäftsführer der TWS Netz
GmbH und ist in folgenden Gremien vertreten:

Beirat und Gesellschafterversammlung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn VerwaltungsGmbH, Frie-
drichshafen;
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Beirat und Gesellschafterversammlung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG;

Gesellschafterversammlung der Energieagentur Ravensburg gGmbH; 

Gesellschafterversammlung der Kommunalplan Gesellschaft für Kommunalentwicklung mbH, Ravens-
burg;

Gesellschafterversammlung der TeleData GmbH, Friedrichshafen; 

Gesellschafterversammlung der Windkraft Bodensee-Oberschwaben Verwaltungs GmbH, Ra vens-
burg; 

Gesellschafterversammlung der Windkraft Bodensee-Oberschwaben GmbH & Co. KG, Ravensburg;

Geschäftsführer und Gesellschafterversammlung der susiEnergie GmbH, Weingarten;

Gesellschafterversammlung der GVO Gashandelsgesellschaft mbH, Ravensburg;

Vorstandsmitglied in der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energie-
verbrauch e.V., Frankfurt a.M.;

Geschäftsleiter des Zweckverbandes Gasversorgung Oberschwaben (GVO), Ravensburg;

Geschäftsführer der stadtbus Ravensburg Weingarten GmbH;

Gesellschafterversammlung der Südwestdeutschen Stromhandelsgesellschaft, Tübingen;

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH
(bodo), Ravensburg;

Vereinsvorsitzender der "Initiative Grüner Weg e.V., Ravensburg";

Vorstand im Verband für Energie- und Wasserwirtschaft e.V, Stuttgart;

Geschäftsführer ZEP Windpark Rahrbach GmbH & Co. KG;

Geschäftsführer ZEP Windrad Krombach GmbH & Co. KG.

1.4 Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi duali-
siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbe-
zogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreiz wirkung ausgewiesen? Falls
nein, wie wird dies begründet?

Für die Werke nicht relevant.
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II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

2.1 Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug nisse ersicht-
lich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Verwaltung der SWR übernimmt die TWS KG mit eigenem Personal.

Die TWS KG verfügt über einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organi sa-
tionsplan (aktueller Stand vom 31.12.2017), aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zu-
ständigkeiten ersichtlich sind. In einer Grobstruktur gliedert sich der Bereich Kaufmänni sche Dienste
in die Abteilungen "Controlling", "Rechnungswesen" und "Personalwesen". Der Marktbereich ist unter-
gliedert in die Abteilungen "Energiebeschaffung", "Vertrieb", "Öffentlich keitsarbeit und Marketing" und
"Abrechnung". Daneben gibt es die Abtei lungen Wärmeservice/Energiedienstleistungen und Betriebs-
führung Verkehr. Der technische Geschäftsbereich wurde mit Wirkung zum 01.01.2007 auf die TWS
Netz ausgegliedert. Zum 01.01.2014 sind die Abteilungen "Einkauf und Materialwirtschaft" und "EDV"
auf die TWS Netz übergegangen. Die Abteilung Einkauf und Materialwirtschaft ist dort dem Bereich
Kaufmännische Dienste zugeordnet. Die "EDV" ist dem zum 01.01.2016 neu geschaffenen Bereich
"Prozess- und IT-Management" zugeordnet. 

Wir empfehlen, die auskunftsgemäß regelmäßig vorgenommenen Überprüfungen des Organi sations-
planes weiterhin vorzunehmen.

2.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

2.3 Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku mentiert?

Für die Mitarbeiter der Stadtwerke gelten die entsprechenden Regelungen der Stadt Ravensburg, wie
z.B. die „Dienstanweisung Geschenkannahme“.

2.4 Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs prozes-
se (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme
und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Bei der SWR gibt es entsprechende Richtlinien, die regelmäßig an die Änderungen der Unterneh-
mensorganisation angepasst werden. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht
eingehalten werden.
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2.5 Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücks ver waltung,
EDV)?

Die Gesellschaft führt nach unseren Erkenntnissen ein ordnungsmäßiges Vertragsinventar (per Ex-
cel), das regelmäßig aktualisiert wird. Wichtige Verträge sind bei der Werkleitung hinterlegt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und
 Controlling

3.1 Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei bung
der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen
des Unternehmens?

Das Planungswesen des Eigenbetriebs entspricht nach unseren Erkenntnissen den Bedürfnissen des
Un ter neh mens. Alle wesentlichen Informationen und Annahmen werden im Wirtschaftsplan verarbei-
tet. Sollten sich wesentliche Abweichungen von den ursprünglichen Planwerten zugrundeliegenden
An nahmen erge ben, so wird mit Planänderungen reagiert und gegebe nen falls eine Nachtragsplanung
erstellt.

Für die Erstellung des Erfolgs- und Investitionsplanes sowie des vierjährigen Finanzplanes zeichnet
der Leiter des Bereiches "Kaufmännische Dienste" der TWS GmbH & Co. KG verantwortlich.

3.2 Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden nach unseren Feststellungen grundsätzlich ermittelt und untersucht. Im
Berichtsjahr wurde ein Nachtragsplan für das Jahr 2017 erstellt und im Werksausschuss am
31.05.2017 verabschiedet. Des Weiteren erfolgten im Berichtsjahr zur Information im Werksauschuss
in den Sitzungen am 26.04. und 29.11. Ergebnisdarstellungen bzw. Hochrechnungen. In diesem Rah-
men wurden die Hoch rechnungsergebnisse für das Jahr 2017 den Planergebnissen gegenüberge-
stellt und Planab weichungen analysiert und begründet. 

Darüber hinaus erfolgen nach Abschluss des Geschäftsjahres eine integrierte Investitions- und Fi-
nanzplanabrechnung sowie eine detaillierte Abrechnung des Investitionsplanes. 

3.3 Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den be-
sonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das bisher vorhandene System mit Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung mit inte-
grierter Auftragsabrechnung, Materialbuchführung, Lohnverteilung und Zahlungsregulie rung entspricht
nach den von uns gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich den Anforderungen eines Versorgungs-
unternehmens.
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3.4 Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts kon-
trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein Höchstbetrag der Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse der Stadt Ravensburg
(§§ 93, 96 und 98 GO).

Der Maximalbetrag einer Darlehensaufnahme wird grundsätzlich durch den Vermögensplan festge-
legt. Dieser Genehmigungsrahmen wird aber in der Regel nur dann ausgeschöpft, wenn tatsächlich
auch aktueller Mittelbedarf besteht. Dieser Bedarf und die Angebote verschiedener Kreditinstitute wer-
den bei Bedarf von der Abteilung Rechnungswesen sondiert und der Werkleitung zur endgültigen Ent-
scheidung vorgelegt.

3.5 Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management gibt es bei der Gesellschaft nicht. 

3.6 Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch
das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit nah und effek-
tiv eingezogen werden?

Die Rechnungen der SWR werden in der Abteilung Rechnungswesen erstellt, in der auch die Überwa-
chung der Zahlungseingänge erfolgt.

3.7 Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es al-
le wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling der Gesellschaft entspricht nach unseren Kenntnissen den Bedürfnissen des Un ter-
neh mens. 

3.8 Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über wachung der
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Für die Gesellschaft nicht relevant.
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Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

4.1 Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maß-
nahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden
können?

Die Pflicht zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems besteht nach § 91 Abs. 2 AktG grund-
sätzlich nur für den Vorstand einer Aktiengesellschaft. Der Gesetzgeber hat in der Begründung zu die-
ser durch das KonTraG eingefügten Vorschrift jedoch klargestellt, dass diese Vorschrift Ausstrah-
lungswirkung auf den Pflichtenrahmen der Geschäftsführer auch anderer Gesellschaftsformen hat. Ob
und in welchem Umfang diese im Rahmen ihrer allgemeinen Organisationspflicht ein System zur Risi-
kofrüherkennung einzurichten haben, ist nach Eigenart und Größe des Unternehmens und der Kom-
plexität der Struktur zu entscheiden.

Am 30.11.2016 wurde dem Werksausschuss das unternehmensweite Risikomanagementsystem vor-
gestellt. In seiner Sitzung am 08.02.2017 hat er es verabschiedet.

In einem Risikomanagementsystem werden die wesentlichen Risiken erfasst. Dabei wird vom Risiko-
beauftragten jedes erfasste Risiko einer Eintrittswahrscheinlichkeit, mögliche Schadenshöhe bei Risi-
koeintritt (in Euro), einer Risikoklasse (A, B oder C) sowie einem Risikoverantwortlichen zugeordnet.
Des Weiteren werden teilweise Frühwarnindikatoren und einzuleitende (Gegen-) Maßnahmen defi-
niert. Über die Definition der Maßnahmen wird gleichzeitig die Handhabung (Vermeidung, Verminde-
rung, Begrenzung, Übernahme, Versicherung von Risiken) der Risiken dokumentiert. Die monetäre
Bewer tung und die Risikoausprägung (Bestandgefährdung ja/nein) wird vom Risiko-System berech-
net, wel ches dabei auf die Zuordnung zur Schadenskategorie, der Eintrittswahrscheinlichkeit und der
Scha densbasis (z.B. Eigenkapital) zurückgreift. Die Risiken werden in festgelegten Abständen über-
prüft und auf die jeweilige Situation angepasst. Neben der Dokumentation der Einzelrisiken werden
auch das Risikomanagement-System selbst sowie entsprechende Risikomanagementrichtlinien doku-
men tiert. Das System wird regelmäßig auf seine Wirksamkeit und evtl. erforderliche Anpassungen
über prüft und falls erforderlich angepasst. Dem Werksausschuss wird einmal jährlich ein allgemeiner
Risi kobericht vorgelegt.

Hinsichtlich der wesentlichen Einzelrisiken verweisen wir auf die Angaben der Gesellschaft im Lage-
bericht sowie der Sitzungsunterlagen vom 21.03.2018.

4.2 Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vergleiche Antwort zur Frage 4.1.

4.3 Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vergleiche Antwort zur Frage 4.1.
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4.4 Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und syste matisch mit dem aktuel-
len Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge stimmt und an-
gepasst?

Vergleiche Antwort zur Frage 4.1.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

5.1  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru menten
sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich fest gelegt?

Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen 

 Beträgen eingesetzt werden?
Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dür-
fen offene Posten entstehen?
Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu lässig
sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipati ves Hedging)?

Für die Gesellschaft nicht relevant.

5.2 Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio nen
und zur Risikobegrenzung?

Für die Gesellschaft nicht relevant.
 

5.3 Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium
zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

• Erfassung der Geschäfte,
• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,
• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,
• Kontrolle der Geschäfte?

 
 Für die Gesellschaft nicht relevant.

5.4 Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatge-
schäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

 Für die Gesellschaft nicht relevant.
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5.5 Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

 Für die Gesellschaft nicht relevant.

5.6 Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offe nen
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

 Für die Gesellschaft nicht relevant.
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Fragenkreis 6: Interne Revision

6.1 Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch
eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrge nommen?

Eine eigenständige Abteilung "Interne Revision" besteht derzeit nicht. Erforderliche Revisions tätigkei-
ten werden von der TWS KG sowie vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ravensburg bearbeitet. 

6.2 Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Be-
steht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

 Vergleiche Antwort zur Frage 6.1.

6.3 Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-
sion/Konzern-revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander un-
vereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt
sind? Wann hat die Intere Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie-
gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

 Im Zuge der Feststellung des Jahresabschusses im Werksausschuss und Gemeinderat wird der Be-
richt vom Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die TWS KG hat Anfang 2017 die Ordnungsmäßigkeit
der Betriebsbesorgung durch die Fa. Dussmann im Bereich der Parkierung geprüft. 

6.4 Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprü fer abge stimmt?

Eine Abstimmung der Prüfungsschwerpunkte erfolgte nicht. 

6.5 Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche
handelt es sich?

Die TWS KG und das Rechnungsprüfungsamt haben keine bemerkenswerten Mängel festgestellt. 

6.6 Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzern revision die
Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vergleiche Antwort zur Frage 6.3.
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III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
 Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
 Beschlüssen des Überwachungsorgans

7.1 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs organs
zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung vom Werksauschuss
oder Gemeinderat zu zustimmungsbedürftigen Geschäften nicht eingeholt worden ist.

7.2 Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa chungs-
organs die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entsprechende Kredite wurden nicht gewährt.

7.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnli-
che, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind
(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Anhaltspunkte haben sich bei der Gesellschaft nicht ergeben.

7.4 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat-
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen?

Anhaltspunkte haben sich bei der Gesellschaft nicht ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

8.1 Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immate rielle
Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionen werden nach unseren Feststellungen nach Maßgabe der betrieblichen Bedürfnisse
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit angemessen geplant und vor ihrer
Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risi ken geprüft. 

Im Geschäftsjahr 2017 wurden in das Anlagevermögen 2.657 TEuro investiert
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8.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt lung nicht
ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermög li chen (z.B.
bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Für die Gesellschaft nicht relevant. 

8.3 Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht
und Abweichungen untersucht?

Eine laufende Überwachung der Durchführung der Investitionen und eine Analyse etwaiger Abwei-
chungen gegenüber dem Plan durch die Abteilung "Rechnungswesen" sind nach unseren Feststellun-
gen gewährleistet.

8.4 Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn
ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Wesentliche Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen haben wir nicht festgestellt. 

8.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

9.1 Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL,
VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es liegen keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen vor.

9.2 Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange bote (z.B.
auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden nach unserer Kenntnis für wesentliche Geschäfte eingeholt und bei der
Vergabe berücksichtigt.
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

10.1 Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Werksauschuss und dem Gemeinderat wird in den Sitzungen regelmäßig schriftlich und münd-
lich un ter anderem in Form von Hochrechnungen über die Entwicklung der Gesellschaft Bericht erstat-
tet.

10.2 Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter neh-
mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte sind nach unserer Auffassung so ausführlich, dass ein zutreffender Einblick in die wirt-
schaftliche Lage der Gesellschaft ermöglicht wird.

10.3 Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unter-
richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs gemäß abge-
wickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassun-
gen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Erkenntnissen wurde der Werksausschuss und der Gemeinderat über wesentliche Vor-
gän ge angemessen und zeitnah unterrichtet. Wir fanden bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte für
un gewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie für er-
kennbare Fehldispositionen oder für wesentliche Unterlassungen.

10.4 Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen
besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Solche Berichte haben die Gemeinderäte im Jahr 2017 nach unserer Kenntnis nicht erbeten.

10.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder un-
ternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

10.6 Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden In-
halt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

 
 Für die Gesellschaft nicht relevant. 

10.7 Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs organs
gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Es wurden keine Interessenkonflikte gemeldet.
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IV. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

11.1 Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Zum 31.12.2017 besteht bei der Gesellschaft nach unserer Einschätzung kein offenkundig nicht be-
triebsnotwendiges Vermögen von wesentlichem Umfang.

11.2 Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Außergewöhnlich hohe und/oder niedrige Bestände sind grundsätzlich nicht vorhanden.

11.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanz-
iellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens gegenstände we-
sentlich beeinflusst wird?

 Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

Fragenkreis 12: Finanzierung

12.1 Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-
men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi tionsverpflich-
tungen finanziert werden?

Wir verweisen auf die Erläuterungen zur Vermögenslage in Abschnitt V. 2. dieses Berichts.

Die zum 31.12.2017 bestehenden Investitionsverpflichtungen bei der SWR können teilweise durch die
vorhandenen flüssigen Mittel und über den Kreditrahmen des Kassenhöchstbetrags finanziert werden.
Das erforderliche Darlehen wurde in 2017 aufgenommen.

12.2 Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit auf-
nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Wir verweisen auf die Erläuterungen zur Finanzlage in Abschnitt V. 3. dieses Berichts.

12.3 In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öf-
fentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver bundenen
Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr 300 T€ aus der Stellplatzrücklage und einen Landeszuschuss in
Höhe von 82 T€ erhalten. 
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

13.1 Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat tung?
 
 Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag 29,4 %. 

13.2 Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

 
 Der Verlust der Stadtwerke beträgt -1.169 T€. Er soll aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen wer-

den. 
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V. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

14.1 Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzern-
unternehmen zusammen?

Das Ergebnis vor Steuern setzt sich wie folgt zusammen:

Stromerzeugung  0 TEuro
Eissporthalle -715 TEuro
Wärme/Lüftung 226 TEuro
Bäderverbund -880 TEuro
Parkierung 160 TEuro
Busverkehr -618 TEuro
BOB -6 TEuro
Breitbandkabel 3 TEuro
Andere Beteiligungen 746 TEuro

14.2 Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2017 der Gesellschaft fiel besser als geplant aus. In Folge eines Brandes in der
Marienplatzgarage wird diese bis zum Jahr 2020 umfassend saniert. In diesem Zeitraum fallen die Er-
gebnisse der Sparte Parkierung deutlich niedriger als üblich aus. 

14.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs beziehun-
gen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan gemesse-
nen Konditionen vorgenommen werden?

Kreditbeziehungen zu den Gesellschaftern der SWR bestanden im Berichtsjahr nicht. Es haben sich
keine Anhaltspunkte ergeben, dass andere Leistungsbeziehungen mit den Gesell schaftern oder zwi-
schen Konzerngesellschaften eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden.

14.4 Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es fiel keine Konzessionsabgabe an.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

15.1 Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu tung
waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die SWR sind in öffentlicher Hand und betreiben verlustbringende Sparten wie Eissporthalle, Bäder
und Busverkehr. 

Wir verweisen auf die beigefügte spartenbezogene Erfolgsübersicht 2017 in der Anlage.

15.2 Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnah-
men handelt es sich?

Im Gemeinderat wurde am 24.10.2016 eine Konsolidierungsstrategie verabschiedet. Inhalte sind bei-
spielsweise Ergebnisvorgaben für jede einzelne Sparte mit dem Ziel, mittelfristig wieder in den Be-
reich eines ausgeglichenen Ergebnisses zu kommen. 

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen
 zur Verbesserung der Ertragslage

16.1 Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Vergleiche Antwort zur Frage 15.1. 

16.2 Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter-
nehmens zu verbessern?

Es sind derzeit über die in Antwort zu 15.2 beschriebenen Maßnahmen hinaus keine weiteren Maß-
nahmen geplant.
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